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Kein Vorsitzender – was nun ?

In aller Regel enthalten die Satzungen von Sportvereinen eine Regelung, für welche Dauer der Vereinsvorstand gewählt wird. Erklärt sich der Vereinsvorsitzende bei Ablauf seiner Amtszeit nicht zu einer erneuten Kandidatur bereit und findet sich aus dem Kreis der übrigen Vereinsmitglieder auch kein neuer Kandidat, treten vereinsrechtliche Probleme auf, die im folgenden näher untersucht werden.

Eine automatische Verlängerung der Amtsdauer des Vorstandes gibt es nicht; mit dem Ablauf der satzungsgemäßen Amtsdauer endet das Amt des Vorstandes (vg. Sauter/Schweyer, Der eingetragene Vereine, Rdnr. 265). Sofern die Satzung keine Klausel enthält, dass der bisherige Vorstand bis zur Neuwahl seiner Nachfolger im Amt bleibt – dies ist zulässig -, ist der Verein ohne gesetzlichen Vertreter.

Hat der Vorstand es versäumt, vor Ablauf seiner Amtszeit die Mitgliederversammlung wenigstens einzuberufen, so ist er nach neuer Rechtsprechung auch nach Ablauf seiner Amtszeit noch befugt, die Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Eröffnung obliegt dem Einberufer, die weitere Leitung der Versammlung einem zu wählenden Versammlungsleiter.

Um solche Situationen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Mitgliederversammlung so rechtzeitig durchzuführen, dass auch dann noch ein handlungsfähiger Vorstand gefunden wird, wenn dies  „im ersten Anlauf“ nicht gelingen sollte.

Findet die Mitgliederversammlung noch während der Amtsdauer des „alten“ Vorstandes statt, wird sie vom 1. Vorsitzenden geleitet. Andernfalls muss die Versammlung zu Sitzungsbeginn aus Ihrem Kreis einen Versammlungsleiter wählen, der diese Aufgabe übernimmt.

Wie geht die Mitgliederversammlung weiter ?

Der Versammlungsleiter zieht zunächst die Wahl weiterer Vorstandsmitglieder vor. Nach Beendigung dieser Wahlvorgänge wird er die Versammlung nochmals um Vorschläge für den Posten des 1. Vorsitzenden bitten.

Sollte auch danach kein 1. Vorsitzender gefunden werden, ist zu unterscheiden:

a) Wird der Verein nach seiner Satzung nur von dem 1. Vorsitzenden in Verbindung mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten, ist keine rechtswirksame Handlungsfähigkeit mehr gegeben. Der Antrag auf Bestellung eines Notvorstands beim Amtsgericht ist zwingend erforderlich.

b) Ist eine rechtliche Vertretung nach der Satzung auch ohne den 1. Vorsitzenden möglich (z.B. durch zwei Vizepräsidenten oder einen Vizepräsidenten in Verbindung mit dem Schatzmeister), bleibt der Verein weiterhin handlungsfähig. Der Antrag auf Bestellung eines Notvorstandes muss beim Amtsgericht nicht gestellt werden. Die Position des 1. Vorsitzenden bleibt bis zu nächsten Mitgliederversammlung unbesetzt.

Auch ohne die erfolgte Wahl eines 1. Vorsitzenden ist die Mitgliederversammlung berechtigt, über die weiteren, in der Tagesordnung aufgeführten Punkte zu beraten und zu entscheiden.

Nach der Behandlung aller Tagesordnungspunkte schließt der vor den Vorstandswahlen gewählte Versammlungsleiter die Sitzung, wobei es ratsam ist, bereits unmittelbar einen neuen Termin für eine weitere Mitgliederversammlung festzulegen, wenn kein Vereinsvorsitzender gefunden werden konnte.

Das Amtsgericht beruft den Notvorstand in der Regel nur für einen bestimmten Zeitraum. Sollte dann noch immer kein neuer 1. Vorsitzende gefunden worden sein, wäre ein erneuter Antrag an das Amtsgericht erforderlich. Berufen werden können auch Nichtvereinsmitglieder, in jedem Fall ist jedoch die Annahme der Berufung durch den Betroffenen erforderlich. Die Amtsdauer des Notvorstandes endet automatisch mit der Wahl eines neuen Ersten Vorsitzenden durch die Mitgliederversammlung.
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